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Landsgemeindebeschluss zur Revision des Einführungsgesetzes zum Strassenverkehrsgesetz  
(EG SVG, GS 741.000) 
 
Synoptische Übersicht 
 

 
Bisheriges Recht 
 

 
Neues Recht 
 

Art. 1 
 
2Der Erlass dauernder Fahrverbote über grössere zusammenhän-
gende Verkehrsflächen, die Erteilung von Bewilligungen für motor- 
und radsportliche Veranstaltungen auf öffentlichen Strassen im Sinne 
von Art. 52 Abs. 2 SVG sowie die Ausscheidung von gebührenpflichti-
gen Parkplätzen und die Unterstellung des Dauerparkierens unter die 
Bewilligungspflicht im Sinne von Art. 6 dieses Gesetzes obliegt der 
Standeskommission. 
 

Art. 1 Abs. 2 lautet neu: 
 
2Der Erlass dauernder Fahrverbote über grössere zusammenhängende 
Verkehrsflächen sowie die Ausscheidung von gebührenpflichtigen Park-
plätzen und die Unterstellung des Dauerparkierens unter die Bewilligungs-
pflicht im Sinne von Art. 6 dieses Gesetzes obliegen der Standeskommis-
sion. 

Art. 6 
 
2Der Vollzug von Abs. 1 dieses Artikels ist Sache des Bezirkes der 
gelegenen Sache, dem auch die entsprechenden Gebühreneinnah-
men zustehen, welche nur für die Kontrollaufwendungen verwendet 
werden dürfen. Die Gebühreneinnahmen für das Dauerparkieren dür-
fen zudem für den Unterhalt und die Neuschaffung von Parkierungs-
möglichkeiten verwendet werden. 

Art. 6 Abs. 2 lautet neu: 
 
2Der Vollzug ist Sache des Bezirkes der gelegenen Sache. Er verwendet 
die Gebühreneinnahmen für die Kontrolle, den Unterhalt oder die Neu-
schaffung von Parkplätzen. Überdies können sie für Massnahmen zur Ver-
kehrsentlastung eingesetzt werden, insbesondere für Massnahmen zur 
Entflechtung von Fuss-, Rad- und Motorverkehr oder für die Förderung 
von Angeboten des Ortsverkehrs. 

 
Inkrafttreten 
 
Dieser Beschluss tritt am 1. Mai 2019 in Kraft.  


